
Gemeinde Auerbach 
-Gemeinderat- 

Beschlussvorlage 
 

Nummer:        
Für die Sitzung des Gemeinderates am:  15.12.2025                  Tagesordnungspunkt: 6.10 
 
Status:    öffentlich              nichtöffentlich 
 
Eingereicht durch: Bürgermeisterin                 am: 02.12.2025 
 

Gegenstand der Beschlussvorlage 
 
Auftragsvergabe Pflanzung und Zaunbau Kommunalwald Auerbach, Flurstück Nr. 513 
Gemarkung Auerbach 
 
Die Gemeinde Auerbach hat einen Förderantrag zum Waldumbau außerhalb von 
Schutzgebieten nach den Förderrichtlinien WuF/2023 gestellt. Am 24.11.2025 ist von der 
Förderbehörde der Zwendungsbescheid mit einem Zuschuss bis zu einer vorläufigen Höhe 
von 3.634,80 € eingegangen.  
Gefördert wird die Pflanzung von 625 Stück Weißtanne und 550 Stück Rotbuche. 
Unabhängig der Förderung sollen noch 50 Stück Bornmüllertannen gepflanzt sowie ein Zaun 
über 300 m als Wildschutzmaßnahme errichtet werden.  
 
Hierzu wurde eine freihändige Vergabe durchgeführt. Es wurden 4 Unternehmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Submissionstermin lagen 2 Angebote vor. 
Zuschlagskriterium war der Preis. 
 
Der Vergabevorschlag lautet auf die Firma Pro Natura, Susann Häckel, mit einem 
Auftragswert von 5.685,50 € brutto. 
 
Das gesamte Verfahren wurde auf Initiative und mit fachlicher Unterstützung von Herrn 
Melzer, zuständiger Revierförster, durchgeführt.  
 
Die Finanzierung erfolgt im Produkt/Sachkonto 55.56.01.00/422119.  
________________________________________________________________________ 

 Finanzielle Auswirkungen: 
Investitionen: 
Ausgabe 5.685,50 € 
Folgekosten:  
keine 
doppische Auswirkung:  
keine 
steuerliche Auswirkung:  
keine 
 
 
 



 

Beschlussvorschlag: 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt, den Auftrag für die Pflanzung und 
Zaunbau im Kommunalwald Auerbach, Flurstück 513 an die Firma 
 
Pro Natura 
Susann Häckel 
Berbisdorfer Str. 97 
09123 Chemnitz 
 
zu vergeben. 
Die Auftragssumme beträgt 5.685,50 € brutto. 
 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt im Zuge der vorläufigen 
Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO der 
Finanzierung zu. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2025/2026 zu veranschlagen. 
 
 

Beschlusstext: 
 
Im Falle keiner Änderung: „siehe Beschlussvorschlag“      
 

Der Beschlussvorschlag des Gemeinderates                   
Nummer:        ist damit: 
 

 unverändert angenommen   Abstimmungsergebnis 
 von 11 gesetzlichen Stimmen waren: 

 in veränderter Form  

angenommen     anwesend     Ja- Stimmen 

 

 abgelehnt     davon befangen     Nein- Stimmen 

 

     stimmberechtigt     Stimmenenthaltung 

 
 
 
Auerbach, den        
 
 
 
 
Prietzel 
Bürgermeisterin     Siegel  

 


